
halb unterbleiben, weil die AGO von 1961 — neben der 
Familienverfahrensordniung von 1966 und der Verein
fachungsverordnung von 1973 — das Modell für viele 
Regelungen der neuen ZPO war. Die ZPO verallge
meinert somit die fortgeschrittenen Erfahrungen der 
Gerichte und entspricht den Anforderungen der Praxis.

Mitwirkungsrechte der Gewerkschaften

In § 5 Abs. 1 und 2 ZPO wird das bereits in Art. 45 
Abs. 2 der Verfassung verankerte Recht der Gewerk
schaften — des FDGB und der einzelnen Gewerkschaf
ten — auf Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren kon
kretisiert. Danach können die Vorstände und Leitungen 
der Gewerkschaften in Arbeitsrechtssachen zur Wah
rung der Rechte der Werktätigen
— Prozeßvertretungen übernehmen;
— durch Beauftragte mitwinken und in diesem Rah

men zum Sachverhalt Stellung nehmen, Empfeh
lungen zur Sachaufklärung geben und Beweisanträge 
stellen;

— die besondere Auswertung eines Verfahrens (z. B. 
im betreffenden Betrieb oder vor einem bestimmten 
Personenkreis) verlangen;

— eine Gerichtskritik nach § 19 GVG beantragen, wenn 
in einem Verfahren Gesetzesverletzungen durch Be
triebe, staatliche Organe oder gesellschaftliche Or
ganisationen festgestellt oder Ursachen für Gesetzes
verletzungen 'aufgedeckt wurden.

Damit die Gewerkschaften die Möglichkeit erhalten, in 
den einzelnen Arbeitsrechtsverfahren mitzuwirken, ist 
der zuständige FDGB-Kreisvorstand von jedem Ver
handlungstermin zu benachrichtigen (§ 32 Abs. 3 ZPO). 
Die Gerichte sind auf dem Gebiet des Arbeitsrechts zur 
engen Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ver
pflichtet Die Vorstände des FDGB des jeweiligen Ter
ritoriums haben das Recht, von den Gerichten in regel
mäßigen Abständen einen Bericht über ihre Tätigkeit 
sowie über die gewerkschaftliche Mitwirkung in Ar
beitsrechtssachen zu fordern (§5 Abs. 3 ZPO). Mit die
ser Bestimmung wird idle bisherige Regelung (§ 3 AGO), 
die die Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften 
und den Gerichten 'begründete und erfolgreich gestal
tete, beiibehalten. Die Erfahrungen 'beweisen, daß diese 
Zusammenarbeit auch künftig für die rechtsgestaltende 
und rechtserzieherische Tätigkeit der Gewerkschaften 
und der Gerichte von großer Bedeutung sein wird.

Prozeßvertretung des Werktätigen

Die gewerkschaftliche Prozeßvertretung in einer Ar
beitsrechtssache wird dadurch erreicht, daß ein Werk
tätiger seinem zuständigen Gewerksehaftsvorstand 
(bzw. seiner zuständigen Gewerkschaftsleitung) eine 
Prozeßvolimacht erteilt (§§ 3 Abs. 3 Satz 2, 9 Abs. 4 ZPO) 
und dieser die Prozeßvertretung übernimmt./2/ Der zur 
Prozeßführung bevollmächtigte Gewerkschaftsvorstand 
beauftragt nunmehr einen geeigneten Gewerkschafts
funktionär mit der Prozeßvertretung. Alle während 
des Verfahrens vorzunehmenden Zustellungen sind
— soweit sie den zu vertretenden Werktätigen betref
fen — an diesen gewerkschaftlichen Prozeßvertreter zu 
richten (§ 37 Abs. 2 ZPO), der seinerseits zur Informa
tion des prozeßbevollmächtigten Vorstands und des ver
tretenen Werktätigen verpflichtet ist.
Nach § 13 GVG kann sich ein Werktätiger auch im Ver
fahren vor der Kammer für Arbeitsrecht beim Kreis
gericht durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Diese 
über § 155 GBA hinausgehende Erweiterung des Rechts 
auf anwaltliche Vertretung in Arbeitsrechtssachen fin
det in § 3 Abs. 3 und 4 ZPO ihren Niederschlag.
Die Prozeßvertretung entbindet den Werktätigen als

/2/ Zu den Aufgaben der Prozeßvertreter, insbesondere zur 
Frage, in welchen Fällen eine Prozeßvertretung durch betrieb
liche Gewerkschaftsleitungen, durch den Kreisvorstand oder 
den Bezirksvorstand übernommen werden soll, vgl. die Ord
nung für die Mitwirkung der Gewerkschaften im arbeitsrecht
lichen Verfahren vom 25. Februar 1966, insb. Abschn. IV Ziff. 2 
und 3, Abschn. V ZifT. 6, Abschn. VI Ziff. 4 (in: Gewerkschaft
liche Ordnungen zur Durchsetzung des sozialistischen Rechts, 
Heft 15 der Schriftenreihe über Arbeitsrecht, Berlin 1972, 
S. 47 ff.).
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Prozeßpartei nicht von der in § 32 Abs. 4 ZPO festge
legten Verpflichtung zur persönlichen Teilnahme an der 
mündlichen Verhandlung. Das Gericht kann auf die 
persönliche Teilnahme verzichten, wenn diese aus den 
im Gesetz genannten Gründen (großer Zeitverlust, er
heblicher Kostenaufwand u. a.) besonders erschwert und 
im Hinblick auf die Entscheidung des Streitfalls ent
behrlich ist.

Einleitung des Verfahrens 
und Zuständigkeit des Gerichts

§ 8 Abs. 1 ZPO bestimmt, daß ein Verfahren vor dem 
Kreisgericht durch eine Klage eingeleitet wird./3/ Einer 
Klage gleichgestellt wird der Einspruch gegen die Ent
scheidung eines gesellschaftlichen Gerichts in Arbeits
rechtssachen und in Zivilsachen. Der Einspruch ist nach 
§§ 58, 59 KKO innerhalb der Einspruchsfrist von zrwed 
Wochen beim zuständigen Kreisgericht in Form einer 
Klage einzureichen. Mit der Klage, deren Inhalt durch 
§ 12 ZPO allgemein bestimmt wird, kann die Aufhebung 
der Entscheidung der Konfliktkommission und die an
derweitige Entscheidung über die vor der Konflikt
kommission gestellten Anträge beantragt werden (§ 10 
Abs. 1 Ziff. 5 ZPO). Die Kammer für Arbeitsrecht muß 
entweder den unbegründeten Einspruch ab weisen oder, 
wenn er 'begründet ist, die Entscheidung der Konflikt
kommission aufheben und den Streitfall selbst entschei
den. Eine Abänderung der Entscheidung der Konflikt
kommission ist nicht mehr zulässig.
Eine Klage kann zwar 'bei jedem Kreisgericht schrift
lich eingereicht oder zu Protokoll der Rechtsantrag- 
stelle erkiäirt werden (§11 Abs. 1 ZPO), muß jedoch an 
das örtlich zuständige Gericht gerichtet sein (§ 12 Abs. 1 
Ziff. 2 ZPO). Die örtliche Zuständigkeit wird in Fällen, 
in denen die Konfliktkommission bereits entschieden 
hat, durch deren Sitz (§ 25 Abs. 1 ZPO), anderenfalls 
durch den Sitz des Betriebes (§ 25 Abs. 2 Satz 1 ZPO) 
bestimmt.
Der Werktätige kann beantragen, daß dasjenige Gericht 
in der Sache tätig wird, 'das
— für seinen Arbeitsort zuständig ist, wenn Arbeits

ort und Betriebssitz nicht identisch sind (§ 25 Abs. 2 
Satz 2 ZPO);

— für seinen Wohnsitz zuständig ist, wenn er aus dem 
Betrieb ausgeschieden ist und wenn für dieses Ge
richt die Aufklärung des Sachverhalts nicht wesent
lich erschwert wild (§ 25 Abs. 3 ZPO).

Das angerufene Kreisgericht muß in den zuletzt ge
nannten Fällen darüber entscheiden,- ob es sich für 
zuständig erklärt (§ 25 Abs. 4 ZPO).
Nach § 27 ZPO muß ein Gericht, das seine ö r t l i c h e  
Unzuständigkeit festgestellt hat, die Sache durch Be
schluß an das zuständige Gericht verweisen. Stellt das 
Gericht jedoch fest, daß es für die Entscheidung s a c h 
l i c h  nicht zuständig ist, weil der Gerichtsweg ausge
schlossen oder ein anderes staatliches Organ zur Ent
scheidung berufen ist, dann muß es die Klage durch Be
schluß als unzulässig abweisen, falls der Kläger sie 
nach entsprechender Belehrung nicht zuriicknimmt 
(§ 31 Abs. 1 Ziff. 2 tod Abs. 2 ZPO). Die 'bisher in § 28 
AGO vorgesehene Möglichkeit, die Sache an das zu
ständige andere Staatsorgan zu verweisen, hat die ZPO 
nicht übernommen.
Das Gericht darf auch nicht über einen Arbeitsrechts
streit entscheiden, wenn die zuständige Konfliktkom
mission noch nicht entschieden hat (§ 31 Abs. 1 Ziff. 4 
ZPO). In diesem Pall gibt das Gericht die Sache an die 
Konfliktkommission ab (§ 25 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Dadurch 
ist gewährleistet, daß die Konfliktkommission — soweit 
eine solche vorhanden ist und angerufen werden kann — 
über den Streitfall berät und entscheidet, ehe das Ge
richt in der gleichen Arbeitsrechtssache tätig wird. 
Nimmt der Kläger die Klage zurück, dann können der 
Verklagte und der Staatsanwalt innerhalb von zwei 
Wochen nach Zustellung der Klagerücknahme die Fort
setzung des Verfahrens beantragen. Wird kein Antrag

/3/ Vgl. G. Krüger, „Die Einleitung des Verfahrens vor dem 
Kreisgericht in Zivil-, Familien- und Arbeitsrech tssachen“, 
NJ 1975 S. 570 ff.


